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1 Qualitätsindikatoren 

1.1 Qualitätsindikator „Penicillin-Verordnungen bei konservierend-chirur-
gischen und parodontalen Behandlungen“ 

Bezeichnung Penicillin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen und 
parodontalen Behandlungen 

Qualitätsziel Erreichen eines möglichst hohen Anteils der Penicillin-Verord-
nungen als Mittel der ersten Wahl 

Indikatortyp Prozessindikator 

Zähler Penicillin-Verordnungen einer Praxis im zeitlichen Rahmen von 
parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen Behand-
lungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 und/oder 
4; GOÄ) von +/- 7 Tagen 

Nenner 
 

Alle Antibiotikaverordnungen einer Praxis im zeitlichen Rahmen 
von parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen Be-
handlungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 
und/oder 4; GOÄ) von +/- 7 Tagen (Grundgesamtheit) 

Ausschlusskriterien  
des Indikators  

Eine Auswertung wird nur durchgeführt, wenn mindestens 24 
Antibiotika-Verordnungen oder mindestens 8 Clindamycin-Ver-
ordnungen im Erfassungsjahr erfolgt sind. 

Rationale Die Verwendung von Antibiotika ist bei der zahnärztlichen The-
rapie von bakteriellen odontogenen Infektionen mit Ausbrei-
tungstendenz angezeigt. Die Leitlinie der AWMF (Al-Nawas und 
Karbach 2016) führt zur Auswahlentscheidung des Antibioti-
kums folgende evidenzbasierte Empfehlung auf: „Für die empiri-
schen Antibiotikatherapie sollte das effektivste und verträg-
lichste Antibiotikum angewendet werden, wie z. B. Penicillin 
oder Amoxicillin“. 

Auf Seite 17 der Leitlinie wird die Präferenz der Penicillin-Deri-
vate wie folgt begründet: „Bei der Verwendung einer kalkulier-
ten Antibiotikatherapie steht die Verwendung des effektivsten 
und am wenigsten toxischen Antibiotikums im Vordergrund der 
Therapie […]. Die Penicilline Penicillin G/V und die Amino-
penicilline Amoxicillin/Ampicillin zeigen in Studien eine gute 
Wirksamkeit gegen odontogene Infektionen verursachenden 
Bakterien […]. Zur Therapie von Infiltraten und lokalen odonto-
genen Infektionen bei Patienten mit Risikofaktoren ist zusätzlich 
zur chirurgischen Inzision ein Einsatz dieser Antibiotika möglich.“ 

Nach oben genannter S3-Leitlinie „Odontogene Infektionen“ der 
AWMF (Al-Nawas und Karbach 2016) ist in der Therapie ein stu-
fenweises Aktionskonzept in der Therapie entzündlicher Erkran-
kungen anzuwenden. Sind alleinige chirurgische Maßnahmen 
(z. B. Abszess Spaltung, Drainage etc.) ausgeschöpft, oder eine 
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Ausbreitungstendenz der Infektion immanent, ist in der Thera-
pie einer behandlungsbedürftigen odontogenen Infektion auf 
dasjenige Antibiotikum, welches die größte Effektivität bei 
gleichzeitig geringster Toxizität aufweist, zurückzugreifen. In der 
Leitlinie werden dabei als mögliche Pharmaka der ersten Wahl 
Penicillin sowie Aminopenicilline mit und ohne Betalaktamase-
Inhibitoren aufgeführt. Beim Vorliegen einer Penicillin-Unver-
träglichkeit wird von der AWMF Leitlinie ‚Odontogene Infektio-
nen‘ die Gabe von Clindamycin vorgeschlagen: 

„Clindamycin kann bei Patienten mit einer Penicillin-Allergie ein-
gesetzt werden. Aufgrund der häufiger auftretenden unerwün-
schten Arzneimittelwirkungen wird Clindamycin explizit als Mit-
tel der 2. Wahl angeführt. Als weitere Ausweichsubstanzen mit 
dem Charakter von „Reserveantibiotika“ werden Moxifloxacin 
bzw. andere Fluorchinolone sowie Metronidazol genannt. Hier-
bei wird zudem auf die mit einer Verabreichung von Fluorchino-
lonen mitunter verbundene erhöhte Gefahr einer Resistenzse-
lektion hingewiesen. 

Die aktuelle S3 Leitlinie der AWMF „Behandlung der Parodonti-
tis Stadium I bis III“ (Kebschull et al. 2020) empfiehlt, dass syste-
mische Antibiotika nicht routinemäßig in der Parodontitisthera-
pie angewendet werden sollen. Die Leitlinie sieht jedoch eine 
Indikation zur systemischen Gabe bei bestimmten Patienten-
gruppen bei bestimmten Erkrankungsformen.  

Jüngste Veröffentlichungen im Arzneiverordnungsreport 
(Daubländer und Höcherl 2021) zeigen, dass die Majorität der 
2020 von Zahnärztinnen und Zahnärzten verordneten Antibio-
tika mit 21 Mio. DDD orale Penicilline darstellen, was 65,7 % al-
ler in der Zahnheilkunde verordneten Antibiotika entspricht.  

Im Zusammenhang mit der Verordnung von Mitteln der 2. Wahl 
aufgrund des Vorliegens einer angegebenen Penicillin-Allergie 
sei auf die kontroverse Studienlage zur Prävalenz einer echten 
Penicillin-Allergie hingewiesen. Nach den Auswertungen des 
AQUA-Berichts (AQUA 2016: 29) ist zu vermuten, dass die anam-
nestisch bei der Befragung der Patienten durch die Zahnärzte er-
hobene Penicillin-Allergie nur bei ca. 20 % der Fälle tatsächlich 
besteht (Sachs et al. 2018).  

verantwortlich für 
Indikatorergebnis 

Verordnende Praxis  

Erhebungsinstrument Sozialdaten bei den Krankenkassen 

Anmerkungen Es werden alle Antibiotika-Verordnungen einer Praxis gemäß 
PZN im Zeitraum vom 8. Januar bis 24. Dezember eines Erfas-
sungsjahres erfasst, die im Rahmen mindestens einer parodon-
talen und/oder konservierend-chirurgischen Leistung und/oder 
GOÄ (Einschlussliste Anhang B.2) im zeitlichen Rahmen von +/- 7 
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Tagen in Verbindung standen. Die parodontalen und/oder kon-
servierend-chirurgischen Leistungen und/oder GOÄ beziehen 
sich auf das komplette Erfassungsjahr. 

Indikatorberechnung 

Referenzbereich ≥ 50 % 

mögliche Risikofaktoren  
für die Adjustierung  
des Indikators 

Eine Risikoadjustierung ist nicht vorgesehen. Im Referenzbereich 
wurde ein Toleranzbereich berücksichtigt, insbesondere auch 
mit Blick auf mögliche Penicillin-allergische Patienten. 

Rechenregeln Die prospektiven und endgültigen Rechenregeln einschließlich 
den Vorgaben zur Signifikanzprüfung werden zu einem späteren 
Zeitpunkt vom G-BA beschlossen. 

Datenfelder für die Berechnung des Indikators 

 Alle Daten werden über die Spezifikation für die Sozialdaten bei 
den Krankenkassen erhoben. 

Zähler: 

Pharmazentralnummer (PZN) der Wirkstoffgruppe J01C (Be-
talactam-Antibiotika, Penicilline nach ATC) (s. Liste PZN_Antibio-
tika im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und/oder konservierende-chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h 
SGB V“ (KZBV 2022) und/oder GOÄ gemäß BEMA Allgemeine 
Bestimmungen Nr. 3 (BEMA Liste Anhang B 2). 

Nenner: 

PZN der Antibiotikawirkstoffgruppen (nach ATC) J01A (Tetracyc-
line), J01B (Amphenicole), J01C (Betalactam-Antibiotika, Penicil-
line), J01D (Andere Beta-Lactam-Antibiotika), J01E (Sulfonamide 
und Trimethoprim), J01F (Makrolide, Lincosamide und Strepto-
gramine), J01G (Aminoglykosid-Antibiotika), J01M (Chinolone), 
J01R (Kombinationen von Antibiotika) und J01X (Andere Antibio-
tika) (s. Liste PZN_Antibiotika im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und/oder konservierende-chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h 
SGB V“ (KZBV 2020) und/oder GOÄ gemäß BEMA Allgemeine 
Bestimmungen Nr. 3 (BEMA Liste Anhang B.2). 

Entwicklungsprotokoll 

 Auf Basis der ersten Online-Bewertung und der ersten Panelsit-
zung (vor Ort) am 25. März 2015 wurden folgende Änderungen 
im Expertenkonsens vorgenommen:  

 BEMA Teil 4 (systemische Behandlung von Parodontopathien) 
wurde von der Berechnung des Indikators ausgeschlossen.  

 Die Beschreibung des Indikators wurde geändert.  
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 Die Definition des Zählers sowie des Nenners wurde geän-
dert.  

 Das Qualitätsziel wurde entsprechend modifiziert/angepasst.  

Nach dem Stellungnahme-Verfahren (21. September – 20. No-
vember 2015) wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

 Im Feld Referenzbereich wurde einen Satz zur weiteren Ver-
wendung der Ergebnisse ergänzt.  

Überarbeitung der QI im Rahmen der Umsetzungsprüfung 
(31. März 2021): 

 Aktualisierung der Literatur (AWMF S3-Leitlinien „Odonto-
gene Infektionen“ (Al-Nawas und Karbach 2016) und „Be-
handlung der Parodontitis Stadium I bis III“ (Kebschull 2020) 

 Konkretisierung der Texte zu Datenfeldern um Informationen 
zu erforderlichen Datenfeldern zu Zähler und Nenner 

Überarbeitung 04.07.2022:  

 Redaktionelle Anpassung zur Vereinheitlichung der Berichts-
dokumente 
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1.2 Qualitätsindikator „Clindamycin-Verordnungen bei konservierend-chi-
rurgischen und parodontalen Behandlungen“ 

Bezeichnung Clindamycin-Verordnungen bei konservierend-chirurgischen 
und parodontalen Behandlungen 

Qualitätsziel Optimierung der Verordnungen des Antibiotikums Clindamycin 
mit dem Ziel einer möglichst seltenen Verordnung  

Indikatortyp Prozessindikator 

Zähler Clindamycin-Verordnung einer Praxis im zeitlichen Rahmen von 
parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen Behand-
lungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 und/oder 
4; GOÄ) von +/- 7 Tagen  

Nenner 
 

Alle Antibiotika-Verordnungen einer Praxis im zeitlichen Rah-
men von parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen 
Behandlungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 
und/oder 4, GOÄ) von +/- 7 Tagen (Grundgesamtheit) 

Ausschlusskriterien  
des Indikators  

Eine Auswertung wird nur durchgeführt, wenn mindestens 24 
Antibiotika-Verordnungen oder mindestens 8 Clindamycin-Ver-
ordnungen im Erfassungsjahr erfolgt sind. 

Rationale Die Leitlinie der AWMF „Odontogene Infektionen“ (Al-Nawas 
und Karbach 2016) unterstützt weiterhin die Verwendung von 
Clindamycin als Mittel der 2. Wahl bzw. bei Vorliegen einer Pe-
nicillin-Allergie: „Clindamycin kann bei Patienten mit einer Peni-
cillin-Allergie eingesetzt werden.“  

Als Begründung der Verwendung als Mittel der 2. Wahl wird auf 
Seite 17/18 der Leitlinie folgendes ausgeführt: „Clindamycin 
steht bei Patienten mit einer Penicillin-Allergie als Alternative 
zur Verfügung […]. Die Wirksamkeit von Clindamycin wurde in 
Studien nachgewiesen […]. Auf Grund der Resistenzlage und der 
im Vergleich zu den Penicillinen häufiger auftretende Neben-
wirkungen wird von der Expertengruppe Clindamycin trotzdem 
nur bei einer Penicillin-Allergie zur Therapie von odontogenen 
Infektionen empfohlen.“ 

Nach der S3-Leitlinie „Odontogene Infektionen“ der 
DGMKG/DGZMK von 2016 (Al-Nawas und Karbach 2016) ist in 
der Therapie zudem ein stufenweises Aktionskonzept in der 
Therapie entzündlicher Zahnerkrankungen anzuwenden. Sind 
alleinige chirurgische Maßnahmen (z. B. Abszess-Spaltung, Drai-
nage etc.) ausgeschöpft, oder eine Ausbreitungstendenz der In-
fektion immanent, ist in der Therapie einer behandlungsbedürf-
tigen odontogenen Infektion auf dasjenige Antibiotikum, wel-
ches die größte Effektivität bei gleichzeitig geringster Toxizität 
aufweist, zurückzugreifen. In der Leitlinie werden dabei als 
mögliche Pharmaka der ersten Wahl Penicillin sowie Amino-
penicilline mit und ohne Betalaktamase-Inhibitoren aufgeführt. 
Beim Vorliegen einer Penicillin-Unverträglichkeit wird die Gabe 
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von Clindamycin vorgeschlagen, jedoch aufgrund der häufiger 
auftretenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen wird 
Clindamycin explizit als Mittel der 2. Wahl angeführt (s.o.). Als 
weitere Ausweichsubstanzen mit dem Charakter von „Reserve-
antibiotika“ werden Moxifloxacin bzw. andere Fluorchinolone 
sowie Metronidazol genannt. Hierbei wird zudem auf die mit ei-
ner Verabreichung von Fluorchinolonen mitunter verbundene 
erhöhte Gefahr einer Resistenzselektion hingewiesen.  

Die aktuelle S3 Leitlinie der AWMF „Behandlung der Parodonti-
tis Stadium I bis III“ (Kebschull et al. 2020) empfiehlt, dass syste-
mische Antibiotika nicht routinemäßig in der Parodontitisthera-
pie angewendet werden sollen. Die Leitlinie sieht jedoch eine 
Indikation zur systemischen Gabe bei bestimmten Patienten-
gruppen bei bestimmten Erkrankungsformen. 

Jüngste Veröffentlichungen im Arzneiverordnungsreport 
(Daubländer und Höcherl 2021) zeigen, dass im Jahr 2020 Zahn-
ärzte 7,9 Mio. DDD Clindamycin verordnet wurden. Bei insge-
samt 31,9 Mio. DDD Antibiotika entspricht dies 24,7% aller in 
der zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland verordneten 
Antibiotika. 

verantwortlich für 
Indikatorergebnis 

Verordnende Praxis  

Erhebungsinstrument Sozialdaten der Krankenkassen 

Anmerkungen Es werden alle Antibiotika-Verordnungen einer Praxis gemäß 
PZN im Zeitraum vom 8. Januar bis 24. Dezember eines Erfas-
sungsjahres erfasst, die im Rahmen mindestens einer parodon-
talen und/oder konservierend-chirurgischen Leistung und/oder 
GOÄ (Einschlussliste Anhang B.2) im zeitlichen Rahmen von +/- 
7 Tagen in Verbindung standen. Die parodontalen und/oder 
konservierend-chirurgischen Leistungen und/oder GOÄ bezie-
hen sich auf das komplette Erfassungsjahr. 

Indikatorberechnung 

Referenzbereich ≤ 25 % 

mögliche Risikofaktoren 
für die Adjustierung  
des Indikators 

Eine Risikoadjustierung ist nicht vorgesehen. Im Referenzbe-
reich wurde ein Toleranzbereich berücksichtigt, insbesondere 
auch mit Blick auf mögliche Clindamycin-allergische Patienten. 

Rechenregeln Die prospektiven und endgültigen Rechenregeln einschließlich 
den Vorgaben zur Signifikanzprüfung werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt vom G-BA beschlossen. 
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Datenfelder für die Berechnung des Indikators 

 Alle Daten werden über die Spezifikation für die Sozialdaten bei 
den Krankenkassen erhoben. 

Zähler:  

Pharmazentralnummer (PZN) des Wirkstoffs J01FF01 
(Clindamycin nach ATC) (s. Liste PZN_Antibiotika im Anhang C.1 
und C.2)  

Parodontale und konservierende-chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß §87 Abs. 2 und 2h 
SGB V“ (KZBV 2022) und/oder GOÄ gemäß BEMA Allgemeine 
Bestimmungen Nr. 3 (BEMA Liste Anhang B.2),  

Nenner:  

PZN der Antibiotikawirkstoffgruppen (nach ATC) J01A (Tetracyc-
line), J01B (Amphenicole), J01C (Betalactam-Antibiotika, Penicil-
line), J01D (Andere Beta-Lactam-Antibiotika), J01E (Sulfonamide 
und Trimethoprim), J01F (Makrolide, Lincosamide und Strepto-
gramine), J01G (Aminoglykosid-Antibiotika), J01M (Chinolone), 
J01R (Kombinationen) und JO1X (andere Antibiotika) (s. Liste 
PZN_Antibiotika im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und konservierende-chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungs-
maßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß §87 Abs. 2 und 2h 
SGB V“ (KZBV 2022) und/oder GOÄ gemäß BEMA Allgemeine 
Bestimmungen Nr. 3 (BEMA Liste Anhang B.2) 

Entwicklungsprotokoll 

 Auf Basis der ersten Online-Bewertung und der ersten Panel-
sitzung (vor Ort) am 25. März 2015 wurden folgende Änderun-
gen im Expertenkonsens vorgenommen:  

 BEMA Teil 4 (systemische Behandlung von Parodontopa-
thien) wurde von der Berechnung des Indikators ausgeschlos-
sen.  

 Die Beschreibung des Indikators wurde geändert.  

 Die Definition des Zählers sowie des Nenners wurde geän-
dert.  

 Das Qualitätsziel wurde entsprechend modifiziert/angepasst.  

Nach dem Stellungnahmeverfahren (21. September – 20. No-
vember 2015) wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

 Im Feld Referenzbereich wurde einen Satz zur weiteren Ver-
wendung der Ergebnisse ergänzt.  

 Eine Literaturquelle (BZÄK et al. 2015) wurde aktualisiert.  

Überarbeitung der QI im Rahmen der Umsetzungsprüfung 
(31. März 2021): 
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 Aktualisierung der Literatur (AWMF S3-Leitlinien „Odonto-
gene Infektionen“ (2016) und „Behandlung der Parodontitis 
Stadium I bis III“ (2020)) und Anpassung des Referenzbe-
reichs auf einen fixen Grenzwert (früherer Vorschlag des 
AQUA-Instituts: Perzentil). BEMA Teil 4 wurde wieder einge-
schlossen.  

Überarbeitung der QI im Rahmen der Umsetzungsprüfung 
(31. März 2022): 

 Redaktionelle Überarbeitung der Formulierung von Zähler, 
Nennerdefinitionen sowie Präzisierungen zu Rationale und 
Risikoadjustierung  

Überarbeitung 04.07.2022:  

 Redaktionelle Anpassung zur Vereinheitlichung der Berichts-
dokumente 
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2 Zusatzparameter 

2.1 Zusatzparameter „Anteil der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztli-
chen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen 
bezogen auf alle Antibiotika-Verordnungen der Praxis im Kontext einer 
konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlung“ 

Bezeichnung Anteil der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztlichen Behand-
lungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen bezogen 
auf alle Antibiotika-Verordnungen der Praxis im Kontext einer 
konservierend-chirurgischen und/oder parodontalen Behandlung 

Qualitätsziel Verbesserung der Indikationsstellung für die Verordnung eines An-
tibiotikums im Rahmen der systemischen Antibiotikatherapie zur 
Vermeidung nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen  

Art des Parameters Zusatzparameter 

Zähler Alle Antibiotika-Verordnungen einer Praxis im zeitlichen Rahmen 
(+/- 7 Tage) von konservierend-chirurgischen und/oder parodonta-
len Behandlungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 
und/oder 4, GOÄ) und keine Ziffer der Ausschlussliste (Anhang B.3 
und B.4) im zeitlichen Rahmen (+/- 7 Tage) 

Nenner 
 

Alle Antibiotika-Verordnungen einer Praxis im zeitlichen Rahmen 
(+/- 7 Tage) von konservierend-chirurgischen und/oder parodonta-
len Behandlungen der Einschlussliste im Anhang B.2 (BEMA Teil 1 
und/oder 4, GOÄ) (Grundgesamtheit) 

Ausschlusskriterien  
des Parameters 

Eine Auswertung wird nur durchgeführt, wenn mindestens 24 Anti-
biotika-Verordnungen oder mindestens 8 Clindamycin-Verordnun-
gen im Erfassungsjahr erfolgt sind. 

Hintergrund Die Verordnung von Antibiotika in der zahnärztlichen Behand-
lungspraxis ist gemessen an den in den Arzneimittelverordnungs-
reports 2016 bis 2021 dargestellten Befunden noch nicht optimal 
an den derzeitigen Leitlinienempfehlungen orientiert und weist ein 
Verbesserungspotenzial hinsichtlich Ausmaß und Art der Medika-
tion auf.  

Erhebungsinstrument Sozialdaten bei den Krankenkassen 

Anmerkungen Es werden alle Antibiotika-Verordnungen gemäß PZN im Zeitraum 
vom 8. Januar bis 24. Dezember eines Erfassungsjahres erfasst, die 
mit mindestens einer parodontalen und/oder konservierend-chi-
rurgischen Leistung und/oder GOÄ im zeitlichen Rahmen von +/- 7 
Tagen in Verbindung standen. 

Die parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen Leistun-
gen und/oder GOÄ beziehen sich jeweils auf das komplette Erfas-
sungsjahr. 
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Über die Ausschlussliste (Anhang B.3/B.4) werden Verordnungen 
außerhalb der Sprechzeiten (BEMA Position 03) ausgeschlossen. 

 Berechnung des Zusatzparameters 

Rechenregeln Die prospektiven und endgültigen Rechenregeln werden zu einem 
späteren Zeitpunkt vom G-BA beschlossen. Ein Referenzbereich, 
eine Risikoadjustierung und Signifikanzprüfungen sind nicht vorge-
sehen. 

Datenfelder für die Berechnung des Zusatzparameters 

 Alle Daten werden über die Spezifikation für die Sozialdaten bei 
den Krankenkassen erhoben. 

Zähler:  

Pharmazentralnummer (PZN) der Wirkstoffgruppe J01A (Tetracyc-
line), J01B (Amphenicole), J01C (Betalactam-Antibiotika, Penicilline 
nach ATC), J01D (Andere Betalaktam-Antibiotika), J01E (Sulfona-
mide und Trimethoprim), J01F (Makrolide, Lincosamide und Strep-
togramine), J01G (Aminoglykosid-Antibiotika), J01M (Chinolone), 
J01R (Kombinationen von Antibiotika) und J01X (Andere Antibio-
tika) (s. Liste PZN_Antibiotika im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und konservierende-chirurgische Leistungen (BEMA 
Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungsmaßstab für 
zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h SGB V“ (KZBV 
2022) nebst GOÄ Ziffern gemäß BEMA Allgemeine Bestimmungen 
Nr. 3 (Einschlussliste Anhang B.2) und keiner Leistung der Aus-
schlussliste – Leistungen, die normalerweise ein Antibiotikum er-
fordern (Anhang B.3 und B.4). 

Nenner:  

PZN der Wirkstoffgruppe J01A (Tetracycline), J01B (Amphenicole), 
J01C (Betalactam-Antibiotika, Penicilline nach ATC), J01D (Andere 
Betalaktam-Antibiotika), J01E (Sulfonamide und Trimethoprim), 
J01F (Makrolide, Lincosamide und Streptogramine), J01G (Amino-
glykosid-Antibiotika), J01M (Chinolone), J01R (Kombinationen von 
Antibiotika) und J01X (Andere Antibiotika) (s. Liste PZN_Antibiotika 
im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und konservierende und chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1) gemäß „Einheitlichem Bewertungsmaßstab für zahn-
ärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h SGB V“ (KZBV 2022) 
nebst GOÄ Ziffern gemäß Öffnungsklause BEMA (Einschlussliste 
Anhang B.2). 
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Entwicklungsprotokoll 

 Auf Basis der ersten Online-Bewertung und der ersten Panelsit-
zung (vor Ort) am 25. März 2015 wurden folgende Änderungen im 
Expertenkonsens vorgenommen:  

Der Titel und die Beschreibung des Indikators wurden geändert.  

Die Beschreibung des Zählers wurde geändert.  

Eine Literaturquelle wurde entfernt, da sie als nicht relevant be-
wertet wurde (RHD Australia 2012).  

Folgende Änderungen zu den BEMA-Positionen wurden in Abstim-
mung mit den Panelexperten vorgenommen (s. Anmerkungen):  

BEMA 34 und 38 wurden als relevant für die Auswertung bewertet 
und deshalb in die Berechnung des Nenners eingeschlossen.  

BEMA 47b wurde aus der Berechnung des Nenners entfernt.  

BEMA 45 und 46 wurden in die Ausschlussliste zur Spezifikation 
des Nenners eingeschlossen.  

Nach dem Stellungnahme-Verfahren (21. September – 20. Novem-
ber 2015) wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

In der Beschreibung, im Zähler und Nenner wurde der Ausdruck 
„zahnärztliche Behandlungen“ durch „konservierende und chi-
rurgische Behandlungen“ ersetzt. 

Überarbeitung der QI im Rahmen der Umsetzungsprüfung 
(31. März 2021): 

Aktualisierung der Literatur: AWMF S3-Leitlinien „Odontogene In-
fektionen“ (2016) und „Behandlung der Parodontitis Stadium I 
bis III“ (2020) 

Umbenennung des Indikators und Vorschlag, diesen zu einer 
Transparenzkennzahl zu machen 

Überarbeitung der Transparenzkennzahl nach Beratung im G-BA 
(3. März 2022): 

  Umbenennung der Transparenzkennzahl in Zusatzparameter zur 
Abgrenzung von dem derzeit noch in Entwicklung befindlichen 
Kennzahlkonzept des IQTIG  

 Hinzufügung des Zusatzparameters als mögliche Darstellungsva-
riante des Verordnungsverhaltens zur Verdeutlichung des Fehl-
verordnungsausmaßes als Anteil an allen getätigten Verordnun-
gen 

Überarbeitung des Zusatzparameters 16.06.2022: 

 Redaktionelle Anpassung der Texte zu Qualitätsziel und Anmer-
kungen: Konkretisierung der Datenfelder für die Berechnung der 
Zusatzparameter 

Überarbeitung 04.07.2022:  

 Redaktionelle Anpassung zur Vereinheitlichung der Berichtsdoku-
mente 
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2.2 Zusatzparameter „Anzahl der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztli-
chen Behandlungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen 
bezogen auf die Gesamtzahl aller Patientinnen und Patienten der Pra-
xis im Kontext einer konservierend-chirurgischen und/oder parodonta-
len Behandlung“ 

Bezeichnung Anzahl der Antibiotika-Verordnungen bei zahnärztlichen Behand-
lungen mit seltenem Auftreten odontogener Infektionen bezogen 
auf die Gesamtzahl aller Patientinnen und Patienten der Praxis 
im Kontext einer konservierend-chirurgischen und/oder parodon-
talen Behandlung 

Qualitätsziel Verbesserung der Indikationsstellung für die Verordnung eines An-
tibiotikums im Rahmen der systemischen Antibiotikatherapie zur 
Vermeidung nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen 

Art des Parameters Zusatzparameter 

Zähler Alle Antibiotika-Verordnungen und BEMA-Leistungen Teil 1 / 4 + 
GOÄ der Einschlussliste (Anhang B.2) einer Praxis im zeitlichen 
Rahmen (+/- 7 Tage) und keine Ziffer der Ausschlussliste (Anhang 
B.3 und B.4) im zeitlichen Rahmen (+/- 7 Tage) 

Nenner 
 

Gesamtzahl aller Versicherten einer Praxis mit mindestens einer 
BEMA-Leistung Teil 1 / 4 / GOÄ der Einschlussliste (Anhang B.2) im 
Erfassungsjahr (Grundgesamtheit) 

Ausschlusskriterien  
des Parameters 

Eine Auswertung wird nur durchgeführt, wenn mindestens 24 Anti-
biotika-Verordnungen oder mindestens 8 Clindamycin-Verordnun-
gen im Erfassungsjahr erfolgt sind. 

Hintergrund Die Verordnung von Antibiotika in der zahnärztlichen Behand-
lungspraxis ist gemessen an den in den Arzneimittelverordnungs-
reports 2016 bis 2021 dargestellten Befunden noch nicht optimal 
an den derzeitigen Leitlinienempfehlungen orientiert und weist ein 
Verbesserungspotenzial hinsichtlich Ausmaß und Art der Medika-
tion auf.  

Erhebungsinstrument Sozialdaten bei den Krankenkassen 

Anmerkungen Es werden alle Antibiotika-Verordnungen gemäß PZN im Zeitraum 
vom 8. Januar bis 24. Dezember eines Erfassungsjahres erfasst, die 
mit mindestens einer parodontalen und/oder konservierend-chi-
rurgischen Leistung und/oder GOÄ im zeitlichen Rahmen von +/- 7 
Tagen in Verbindung standen. 

Die parodontalen und/oder konservierend-chirurgischen Leistun-
gen und/oder GOÄ beziehen sich jeweils auf das komplette Erfas-
sungsjahr. 

Über die Ausschlussliste (Anhang B.3/B.4) werden Verordnungen 
außerhalb der Sprechzeiten (BEMA Position 03) ausgeschlossen. 
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 Berechnung des Zusatzparameters 

Rechenregeln Die prospektiven und endgültigen Rechenregeln werden zu einem 
späteren Zeitpunkt vom G-BA beschlossen. Ein Referenzbereich, 
eine Risikoadjustierung und Signifikanzprüfungen sind nicht vorge-
sehen. 

Datenfelder für die Berechnung des Zusatzparameters 

 Alle Daten werden über die Spezifikation für die Sozialdaten bei 
den Krankenkassen erhoben. 

Zähler:  

Pharmazentralnummer (PZN) der Wirkstoffgruppe J01A (Tetracyc-
line), J01B (Amphenicole), J01C (Betalactam-Antibiotika, Penicilline 
nach ATC), J01D (Andere Betalaktam-Antibiotika), J01E (Sulfona-
mide und Trimethoprim), J01F (Makrolide, Lincosamide und Strep-
togramine), J01G (Aminoglykosid-Antibiotika), J01M (Chinolone), 
J01R (Kombinationen von Antibiotika) und J01X (Andere Antibio-
tika) (s. Liste PZN_Antibiotika im Anhang C.1 und C.2) 

Parodontale und/oder konservierende-chirurgische Leistungen 
(BEMA Teil 1 und/oder 4) gemäß „Einheitlichem Bewertungsmaß-
stab für zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h SGB V“ 
(KZBV 2022) nebst GOÄ Ziffern gemäß BEMA Allgemeine Bestim-
mungen Nr. 3 (Einschlussliste Anhang B.2) und keiner Leistung der 
Ausschlussliste – Leistungen, die normalerweise ein Antibiotikum 
erfordern (Anhang B.3 und B.4) 

Nenner:  

Gesamtzahl aller Versicherten mit einer parodontalen und/oder 
konservierend-chirurgischen Leistung (BEMA Teil 1 und/oder 4) ge-
mäß „Einheitlichem Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistun-
gen gemäß § 87 Abs. 2 und 2h SGB V“ (KZBV 2022) und/oder GOÄ-
Ziffer gemäß BEMA Allgemeine Bestimmungen Nr. 3 (Einschluss-
liste Anhang B.2)  

Entwicklungsprotokoll 

 Auf Basis der ersten Online-Bewertung und der ersten Panelsit-
zung (vor Ort) am 25. März 2015 wurden folgende Änderungen im 
Expertenkonsens vorgenommen:  

Der Titel und die Beschreibung des Indikators wurden geändert.  

Die Beschreibung des Zählers wurde geändert.  

Eine Literaturquelle wurde entfernt, da sie als nicht relevant be-
wertet wurde (RHD Australia 2012).  

Folgende Änderungen zu den BEMA-Positionen wurden in Abstim-
mung mit den Panelexperten vorgenommen (s. Anmerkungen):  

BEMA 34 und 38 wurden als relevant für die Auswertung bewertet 
und deshalb in die Berechnung des Nenners eingeschlossen.  

BEMA 47b wurde aus der Berechnung des Nenners entfernt.  
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BEMA 45 und 46 wurden in die Ausschlussliste zur Spezifikation 
des Nenners eingeschlossen.  

Nach dem Stellungnahme-Verfahren (21. September – 20. Novem-
ber 2015) wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

In der Beschreibung, im Zähler und Nenner wurde der Ausdruck 
„zahnärztliche Behandlungen“ durch „konservierende und chi-
rurgische Behandlungen“ ersetzt. 

Überarbeitung der QI im Rahmen der Umsetzungsprüfung 
(31. März 2021): 

Aktualisierung der Literatur: AWMF S3-Leitlinien „Odontogene In-
fektionen“ (Al-Nawas und Karbach 2016) und „Behandlung der 
Parodontitis Stadium I bis III“ (Kebschull 2020) 

Umbenennung des Indikators und Vorschlag, diesen zu einer 
Transparenzkennzahl zu machen 

Überarbeitung der Transparenzkennzahl nach Beratung im G-BA 
(3. März 2022): 

 Umbenennung der Transparenzkennzahl in Zusatzparameter zur 
Abgrenzung von dem derzeit noch in Entwicklung befindlichen 
Kennzahlkonzept des IQTIG  

 Hinzufügung des Zusatzparameters als mögliche Darstellungsva-
riante des Verordnungsverhaltens zur Verdeutlichung des Fehl-
verordnungsausmaßes als Anteil an allen behandelten Patientin-
nen und Patienten der Zahnarztpraxis 

Überarbeitung des Zusatzparameters 16.06.2022: 

 Redaktionelle Anpassung der Texte zu Qualitätsziel und Anmer-
kungen: Konkretisierung der Datenfelder für die Berechnung der 
Zusatzparameter 

Überarbeitung 04.07.2022:  

 Redaktionelle Anpassung zur Vereinheitlichung der Berichtsdoku-
mente 
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